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So befahl z. B. der Kdt. I.R. 30, da3 die Artillerie das Sturmvorberei-
tungsfeuer von 05.00 bis 05.15 zu schieen habe, wihrend sein Artillerie-
chef anordnete, daBl der Feuerschlag auf die Abwehrfront von 05.45
bis 06.00 erfolgen miisse! Die Unterfiihrer korrigierten allerdings diesen
Fehler gemial ihrer eigenen Beobachtung.

C. Allgemernes.

Eine Manéverbestimmung verdient besondere Erwihnung. Die
Waffenwirkung wurde von den Gewehrchefs der Lmg. und Mg. und den
Feuerleitenden der Artillerie im Zeitpunkt des Feuers mit Flaggen an-
gezeigt. Diese Zeichen bestanden aus einer Parteiflagge in der Farbe
der Parteir und in einer Waffenflagge, und zwar wei} fiir Lmg.. gelb
fir Mg. und rot-weil} fiir Artillerie. Durch die Stellung der Flaggen
wurde die Richtung des Feuers angegeben. Diese Zeichen dienten haupt-
sachlich den Schiedsrichtern. Sie ermoéglichten ihnen, die Truppen zur
Respektierung des feindlichen Feuers zu zwingen. Der Versuch mit
diesen Flaggen-Zeichen bewihrte sich gut.

Der Sinn des Mandvers lag darin, Fithrer und Truppe im Gebirgs-
krieg zu iiben. Die Fiihrer sollten lernen, Raum und Zeit fiir Truppen-
bewegungen im Gebirge richtig auszunutzen. Die Truppe hatte Gelegen-
heit, zu erkennen, dafl man auch im Gebirge groBe Leistungen zustande
bringt, wenn beim Einsatz der Krifte das richtige Mal eingehalten
wird. '

Das neue Exerzier-Reglement fiir die Infanterie.
Von Oberst H. Kern in Bern.

I. Formelles.

Das von der Armee seit Jahren, zuletzt mit Ungeduld erwartete
Exerzier-Reglement fiir die Infanterie ist am 6. Juni vom Eidg. Militér-
Departement genehmigt, mit der Versendung an die Truppe ist begonnen
worden. Binnen kurzem wird es jeder Offizier und Unteroffizier, der
es dienstlich braucht, besitzen.

Dieses Reglement wurde nicht mehr vom Bundesrat genehmigt,
wie das letzte vom Jahre 1908; sondern auf Grund des Bundesrats-
beschlusses vom 17. November 1914 iiber die Zustdndigkeit der Departe-
mente ist die Genehmigung der Exerzier-Reglemente Sache des Eidg.
Militar-Departements.

An Stelle der friiher iiblichen einfachen Genehmigungsformel hat
das Militirdepartement eine kurze Verfiigung erlassen, die zu begriifien
ist: Es wird damit bestimmt, fiir wen das Reglement als Vorschrift gilt,
nimlich fiir die Infanterie in allen seinen Teilen; fiir alle Truppen-
gattungen mit Bezug auf die Grundsidtze der Ausbildung, das Exer-
zieren ohne Waffe und die Sabelgriffe; fiir die mit dem Karabiner, dem
Lmg. oder dem Mg. bewaffneten Truppengattungen mit Bezug auf die
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Ausbildung, das Exerzieren und die formelle Gefechtsschulung mit
diesen Waffen.

Damit ist Klarheit geschaffen. Und da mit den durch das Exerzier-
Reglement aufgehobenen Vorschriften ausdriicklich auch .alle die
gleichen Materien betreffenden formellen Vorschriften in den Regle-
menten anderer Waffen” auller Kraft gesetzt werden, wird wohl in
viele bisher auf die verschiedenste Art ausgefithrte Dinge Einheitlichkeit
kommen.

Zu diesem Zwecke und allgemem zur Anschaulichkeit war urspriing-
lich geplant, an Stelle ausfiihrlicher Beschreibung vieler einzelner Bewe-
gungen Bilder zu setzen. Zu unserm Bedauern wurde aus technischen
Griinden hiervon abgesehen. Die Abteilung fiir Infanterie hat aber -
eine Serie von Photographien iiber die Ausfithrung einzelner Bewegungen
erstellen lassen, die an alle Instruktionsoffiziere abgegeben wurde.

Das bisherige Exerzier-Reglement enthielt auller der Einleitung
die 3 Abschnitte: Die Ausbildung, Das Gefecht, Die Inspektion und das
Defilieren.

Das neue Reglement weist eine andere Einteilung auf, indem (wir
beschranken uns auf die Hauptsache) das Gefecht schon bei der Gruppe
und beim Zug, dann bei den Einheiten (I.-Kp., Mitr.-Kp., Frd. Mitr.-
Kp., Rdf.-Kp.), beim Bataillon und beim Regiment jeweilen sogleich
nach der Ausbildung und den Formationen behandelt wird.

Die Einlestung umfafit ,,Das Kampfverfahren der Infanterie®,
,,Allgemelnes iiber die Ausbildung” und ,,Kommandos, Befehle
Zeichen®.

Der I. Teil. Allgemeine Evnzelausbildung (d. h. die Einzelausbildung,
soweit sie sich nicht auf die Einzelausbildung an den speziellen Waffen,
wie Lmg., Mg. usw. bezieht) behandelt alles, was zur Ausbildung, ohne
und mit Gewehr, des Mannes gehort, und die Sidbelgriffe. Zu dieser
Einzelausbildung gehort auch die Kampfausbildung des einzelnen
Mannes.

Der II. Teil. Die Infanterie-Kompagnie enthilt: Organisation,
Formationen und Gefecht der Schiitzengruppe, der Lmg.-Gruppe, des
Zuges und der Kompagnie.

Die Teile III—VII behandeln in dhnlicher Weise die Mitrailleur-
Kompagnie, das Bataillon, das Regiment, die fahrende Mitrailleur-
Kompagnie und die Radfahrerkompagnie.

Die Abschnitte iiber das Bataillon und das Regiment sind kurz
gehalten. Mit Recht: bei diesen Truppenkérpern ist das Formelle auf
ein Minimum beschrinkt, fiir das Gefecht aber gelten die Grundsatze
der Vorschrift ,,Felddienst .

Die Abschnitte iiber die fahrende Mitrailleur-Kompagnie und die
Radfahrer-Kompagnie sind ebenfalls weniger ausfithrlich gehalten, als
der iiber die Infanterie-Kompagnie und die Mitrailleur-Kompagnie. Denn
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die fahrenden Mitrailleure finden einen groflen Teil ithrer Vorschriften,
z. B. iiber die Ausbildung am ’\Iaqclunengo“ ehr im Abschnitt 111, einen
weitern Teil im Train- und Siumer- Reglement. Es wird deshalb fiir
die fahrenden Mitrailleure kein Spezial- Rwlement ausgegeben werden.
Wohl aber fiir die Radfahrer, fiir die eine besondere Vorschrift iiber
das Fahrrad, Unterhalt, Reparaturen usw. nétig ist. Dieses Reglement
ist in Arbeit.

In Arbeit ist auch eine neue Schielehre. Ferner sind noch Infan-
terie-Reglemente vorgesehen iiber Ausbildung mit den Hilfswaffen
und Hilfsmitteln der Infanterie (z. B. Handgranate, Gasmaske, Ver-
bindungsmittel), sowie iiber die Kenntnis der verschiedenen Waffen.

Die franzosische Uebersetzung ist bereits im Druck; die italienische
liegt vor und wird gegenwirtig noch stilistisch durchgesehen. Es darf
angenommen werden, dal} auch diese beiden Ausgaben bis zum Beginn
der Unterrichtskurse 1931 ausgegeben werden koénnen, so dafl im Laufe
des kommenden Jahres die ganze Armee nach dem neuen Exerzier-
Reglement arbeiten kann.

II. Die Ewnleitunyg.

Wihrend die Kinleitung zum Exerzier-Reglement von 1908 aus
den Abschnitten ..Allgemeines iiber die Ausbildung™, ..Die Vorgesetzten®
und ,.Kommandos, Befehle, Zeichen®™ bestand, ist heute an Stelle von
,,Dle V01g0%9t7ten (elner Materle die nicht hler sondern im Dienst-
reglement zu behandeln ist) der Abschnitt getreten:

Kampfverfahren der Infanterie, d. h. die Vorschrlften, nach welchen
der einzelne Mann. die Gruppe, der Zug, die Kompagnie fiir das Gefecht
ausgebildet und 1m Gefecht gefiihrt werden. Dieser Abschnitt tritt an
Stelle des ..Kampfverfahren der Infanterie”, das im Jahre 1921 aus-
gegeben worden ist. Es war damals vom Waffenchef der Infanterie auf
Grund der bis dahin in der Literatur und in den neuen Reglementen
der kriegfiihrenden Staaten vorliegenden Erfahrungen aus dem Weltkrieg
bearbeitet worden. Selbstverstiindlich mufite es jetzt neu bearbeitet
werden, weil diese Erfahrungen 12 Jahre nach dem Kriege in viel
grofferem  Umfange zu allgemeiner Kenntnis gelangt sind, als kurz
nach dem Kriege.

Die beiden Hauptsitze lauten:

,.Angreifen heil3t den Feind zuriickwerfen und ihn vernichten® und

..Verteidigen heilt die Stellung halten”. Diesen Grundsitzen
entsprechend werden Angriff und Verteidigung behandelt. Es werden
im Angriff die Bewegung im Feuerberewch, das Feuer und der Sturm-
(mqnff besprochen. Dabei werden nicht bestimmte Vorschriften gegeben,
z. B. nicht bestimmte Formationen fiir diese oder jene Lage vor-
geschrieben, sondern auch fiir die Fiihrer der kleinen Abteilungen Grund-
sitze aufgestellt, die eine freie Fithrung, der jeweiligen Lage entsprechend,
erlauben. Immerhin aber soll durch Fithrung von Abschnitt zu Abschnitt
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dafiir gesorgt werden, dafl die Truppe dem Fiihrer nicht aus der Hand
kommt. Diesem Grundsatze wird strikte nachzuleben sein, damit das
leider immer noch so hiufige Druchbrennen der Gruppen und Ziige
verschwindet. — Sehr einverstanden sind wir mit der Bestimmung, dafl
beim Ueben der Sturmangriff nicht als beendigt betrachtet werden soll,
bevor die ersten VerteidigungsmafBnahmen getroffen worden sind. Fithrer
und Soldaten miissen wissen, daB ein Sturmangriff erst dann gelungen
1st, wenn man nicht durch den ersten Gegenstofl wieder aus der eroberten
’Stelluno herausgeworfen werden kann,

Tn der Verteidigung hat die Infanterie den Gegner vor der Front
niederzuschieBen und sich im zugewiesenen Abschnitt zu halten. Die
Stellung darf also unter keinen Umstinden aufgegeben werden. Nur wenn
der Auftrag ausdriicklich keine entscheidende Verteidigung verlangt, darf
anders verfahren werden. Ist also ein Stiick der Verteidigungsfront
verloren gegangen, so ist es durch sofortigen Gegensto wieder zu
nehmen. Ist dasnicht gelungen und hat sich der Gegnerin der genom-
menen Stellung einrichten kénnen, so ist ein vorbereiteter Gegenangriff
zu unternehmen. Damit aber iiberhaupt kein Teil der Verteidigungs-
front verloren geht, ist der Feuerplan dullerst sorgféltig vorzubereiten.
Mit dem Feuerplan allein ist es aber nicht getan, auch Gegenstofl und
(Gegenangriff sind sorgfiltig zu planen und vorzubereiten.

Dieser erste Teil der Einleitung (Ziff. 1-—9) darf von jedem Offizier
nicht als etwas Nebenséichliches nur kurz gelesen werden, sondern ist
griindlich zu studieren. Dann erst wird er seinen Zweck erfiillen, eine
gute Anleitung zum selbstdndigen, zweckméfBigen Handeln auf dem-
Gefechtsfeld zu sein.

Ebenso wichtig ist es, daB. jeder Offizier und jeder Unteroffizier
den nachsten Teil, das Ausbildungsverfahren (Ziff. 17—21) genau studiert.
Er handelt vom Drill und vom Exerzieren, besonders vom Unterschied
zwischen diesen beiden Ausbildungsarten.

Drill ist nur sparsam anzuwenden und durch die Vorgesetzten zu
iiberwachen. Drill ist in der Hauptsache Drill des einzelnen Mannes.
Nicht jeder Mann kann darin zur Vollendung gebracht werden. Aber
jeder Mann kann dazu gebracht werden, dal} er durch volle Anspannung
seiner Energie die erste Stufe erreicht: Kraft und Straffheit. Zur vollen
Beherrschung des Kérpers und schlielich zur Prizision und Schoénheit
der Bewegung wird man nur die gewandteren und intelligenteren Leute
bringen.

Abteilungsdrill ist die Priifung darauf, ob sich der Mann in der Ab-
tellung ebenso sehr anstrengt, wie beim Einzeldrill. Er erfordert also
ganz besondere Aufmerksamkeit, Verstindnis und Uebung im Kon-
trollieren durch den kommandierenden Vorgesetzten. Unteroffiziere
werden dazu selten und nur bei besonderer Begabung imstande sein.
Deshalb ist Abteilungsdrill im allgemeinen Sache der Zugfiithrer und
Einheitskommandanten.

Wir haben uns vorgenommen, in ein paar kurzen Aufsitzen iiber



— 449 —

das neue KExerzier-Reglement moglichst objektiv zu sein. Selbstver-
stindlich schliet das nicht aus, daBl wir es offen heraussagen. wenn
wir da und dort mit gewissen Bestimmungen nicht einverstanden sind.
Und da kénnen wir nicht verhehlen; daBl wir es fiir ungliicklich halten.
dall auBer der Achtungstellung, dem Gewehrgriff und dem Taktschritt
auch die Viertelsdrehung als Drilliibung gelten soll. Wir hitten an 2 bis
3 Drilliibungen bei unserer kurzen Ausbildungszeit und bei dem Zweck,
den der Drill verfolgt, genug gehabt. Zudem ist die Viertelsdrehung als
Drilliibung zu schwierig.

Zum dritten Teil: Kommandos, Befehle, Zeichen, machen wir darauf
aufmerksam, dafl nicht mehr (wie im Reglement von 1908) nur das
als Kommando gilt, was aus Vorbereitungskommando, Pause und
Vollziehungskommando besteht. Solche Kommandos gibt es auch heute
noch. Daneben haben wir aber in der Hauptsache Kommandos, die
nur aus eimem Teile bestehen, z. B. Laden! Entladen! Ruhen! Ihr
Wortlaut i1st im Reglement festgesetzt, sie sind fett gedruckt (mit Aus-
rufungszeichen) und diirfen nicht abgeiéindert werden.

(Fortsetzung folgt.)

Unsere Kavallerie-Brigade.

Im Augustheft ist ein bemerkenswerter Aufsatz von Oberstleut-
nant Bossart iiber die Aufgaben unserer Kavallerie-Brigaden enthalten.
Die dort aufgeworfenen Fragen iiber ihre Stiirke und Zu usammensetzung
sind fiir unsere Landesverteidigung bedeutsam. Vielleicht herrscht der
Gedanke, die Waffe der Aufklirung zu sein, im Offizierskorps der Ka-
vallerie und 1n unser aller Anschauungen allzu sehr vor. Vielleicht ver-
leitet auch der ,,Felddienst* dazu, da die Kavallerie allein im Abschnitt.
der von der Aufklirung handelt, besonders hervorgehoben wird. Auch
sind die iihrigen Aufcraben fiir welche die Kavallerie w egen ihrer Beweg-
lichkeit die bev orzugte Waffe ist und folglich heute so gut wie frither ein
unentbehrliches Werkzeug der héheren Fithrung bleibt, in der Ziffer
179 aufgezihlt als Aufgaben, die neben und mit der gewaltsamen Auf-
klarung erfiillt werden kénnen. Alle die dort aufgezdihlten Aufgaben
werden nun aber in vielen Fillen einem Kavallericfiihrer nicht neben
der Aufllirung, sondern als Hauptaufgabe gestellt werden. In einem
solchen Falle wire es dann aber irrefithrend von einem ,,Aqulérungs—
detachement® zu qprechen Als ,, Aufklérungsdetachement® bezeichnet
man doch wohl nur einen Truppenverband, dessen wesentlicher Zweca
die Aufkldrung 18t (Ziffer 176 erster Absatz).

Um in der Verwendung, in der Ausbildung und in der Zusammen-
setzung unserer Kavallerie-Brigaden mit andern Waffen klar zu sehen.
darf und mu man unseres Erachtens die Aufklarung in zweite Linie
stellen und dafiir in erster Linie die andern Aufgaben ins Auge fassen.
fiir welche wir die Kavallerie haben und ausriisten. Denn die Nachrichten
iiber den Feind konnen im eigenen Lande durch Patrouillen und durch



	Das neue Exerzierreglement für die Infanterie

